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Anmeldung                     181. Klein-Kärber-Markt auf dem Festplatz „Hissigwald“        
.                                                            vom 25.06. bis 26.06.2022  
 

Name, Vorname / Ver-
ein / Firma 

 
       

Straße       

PLZ Ort       

Ansprechpartner/in 
Bitte mit Name, An-
schrift, Telefon, Handy 
oder ggf. Vertreter/in 

      

E-Mail       

 
Was möchten Sie anbieten: 
   Infostand (Pro Meter und Tag werden 7,- Euro berechnet.)  
   Waren (Pro Meter und Tag werden 7,- Euro berechnet.)  
   Speisen und Getränke (Pro Meter und Tag werden 15,- Euro berechnet.)  
   Darbietung/Schausteller (nach individueller Vereinbarung)  
 
Was wird benötigt? 
        Standbreite in lfd. Metern inkl. Deichsel und sonstiger Anbauteile 

 (Das längste Maß zählt) Die genauen Abmessungen des Standes / Wagens incl. An- und Auf-
bauten sind dem Veranstalter mitzuteilen. 

 

  Hütte  
 Ich benötige eine vom städt. Bauhof aufgestellte Hütte als Verkaufsstand. Maße ca. 3 x 2 Meter.  
 Die Kosten betragen incl. Auf- und Abbau 350,- Euro pauschal. Die Standgebühr entfällt für die     
Größe der Hütte, sollte eine weitere Verkaufsfläche gewünscht sein, wird diese mit oben stehenden 
Gebühren berechnet. 

   Stromanschluss 400 Volt 32 A  
 Stromkabel bis zum nächsten Verteiler ist selbst zu organisieren 

   Stromanschluss 400 Volt 16 A  
 Stromkabel bis zum nächsten Verteiler ist selbst zu organisieren 

   Stromanschluss 220 Volt 
Stromkabel bis zum nächsten Verteiler ist selbst zu organisieren 

 
Angaben zum Warenangebot: 
Bei Speisen und Getränken verlangt der Veranstalter eine vollständige Auflistung der angebotenen Speisen und Getränke. Es dürfen 
nur Speisen und Getränke verkauft werden, die sich in der Auflistung befinden. Der Veranstalter behält sich vor, nach Rücksprache  
Veränderungen oder Streichungen im Angebot vorzunehmen.  
 

Getränke 

 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie beim Verkauf von alkoholischen Getränken das Jugendschutzgesetz. Um Schwierigkeiten zu 
vermeiden, sollten Ausweise im Zweifelsfall kontrolliert werden. Alkopop-Getränke dürfen nicht ausgeschenkt wer-
den!! 

 Speisen 

 
 
 
 
 
 

Waren 
      
 

Darbietung 

      
 
 
 
 
 
 
Bitte geben Sie den Tag und die Uhrzeit Ihrer Darbietung an. 
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Zusätzliche Informationen zur Beachtung: 
 
1. Vorgaben zur Vermei-
dung von Lärmbelästigun-
gen 

Den Vorgaben des Marktteams ist folge zu leisten. Diese werden kurzfristig bekannt gege-
ben. 
 

2. Sicherheit 

-Von Seiten der Feuerwehr wird ein ABC Pulverlöscher (min. 6 kg) oder ein Schaumlöscher 
der Brandklassen AB (min. 6 Liter) an jedem Stand verlangt und wird bei der Abnahme 
durch die Feuerwehr kontrolliert. Bei der Verwendung von Fritteusen ist ein Fettbrandlö-
scher der Brandklasse F (min. 6 Liter) vorzuhalten. In diesem Fall kann auf einen Feuerlö-
scher der Brandklassen ABC verzichtet werden. 
-Bitte achten Sie auf das Datum der letzten Wartung. Die Feuerlöscher müssen durch eine 
Fachfirma geprüft sein. Die letzte Prüfung darf nicht länger als zwei Jahre zurück liegen 
(siehe Prüfplakette auf dem Feuerlöscher). 
-Nicht aktuell gewartete Feuerlöscher sind nicht zulässig. Bitte riskieren Sie keine Schlie-
ßung Ihres Verkaufsstandes durch die Feuerwehr.  
-Alle Anschlüsse der betriebenen Gasanlagen sind mit einem Lecksuchspray auf Dichtheit 
zu überprüfen. 
-Elektroinstallationen und –geräte müssen den einschlägigen VDE-Bestimmungen entspre-
chen. 

3. Lebensmittel 
Lebensmittel sind durch einen Spuckschutz oder genügend Abstand zum Publikumsverkehr 
zu schützen. 
 

4. Aufbau 

Aufbaubeginn: Freitag (24.06.2022) ab 8 Uhr.  
Bis 14 Uhr am 25.06.2022 müssen die Aufbauarbeiten beendet sein. 
Ausnahmen bitte vorab besprechen. 
 

5. Abbau 
Der Platz ist zu verlassen wie er vorgefunden wurde und sollte spätestens am 30.06.2022 
geräumt sein. 
 

6. Müllentsorgung 

Der Standbetreiber ist verpflichtet, einen freizugänglichen Müllbehälter vorzuhalten. Ange-
fallener Müll ist auf eigene Kosten zu entsorgen. Der Stand ist besenrein zu hinterlassen. 
Das Lagern von Abfällen außerhalb der Stände ist aus Brandschutzgründen nicht zulässig.  
 

7. Schmutzvermeidung 
Bitte achten Sie beim Grillen von Speisen auf die Unterlage eines Fettschutzes. Es sollen 
nicht monatelang die Rückstände des Marktes sichtbar sein. Eine Kontrolle wird erfolgen. 
 

8. Einverständniserklä-
rung 

Zu beachten sind die bis zur Veranstaltung geltenden Hygienevorschriften des dafür zu-
ständigen Gesundheitsamtes. Diese werden den Ausstellern zeitnah vor der Veranstaltung 
mitgeteilt. 
In Fällen höherer Gewalt, wie insbesondere Brandschäden, Überschwemmungen, Streiks, 
rechtmäßigen Aussperrungen und Seuchen (einschließlich Epidemien und Pandemien) so-
weit ein Gefahrenniveau von mindestens „mäßig“ durch das Robert-Koch-Institut festgelegt 
ist, ist die hiervon betroffene Vertragspartei für die Dauer und im Umfang der Auswirkung 
von der Verpflichtung zur Leistung befreit. Aufwendungs- und Schadensersatzansprüche 
sind ausgeschlossen.  
Unabhängig davon bleibt bei einer Veranstaltungsabsage- oder verschiebung ein Anspruch 
auf Rückerstattung etwaiger Teilnahme- und/oder Standgebühren bestehen. 
Mit der Unterschrift der Anmeldung erkläre/n wir/ich mich mit den o. g. Vorgaben einver-
standen. 
 

Besondere Wünsche 
und Anregungen 

      
 

  
 
Anmeldungen für die nächsten Jahre 
Bei Anmeldung per E-Mail werden wir Sie in den nächsten Veranstaltungsjahren auch per E-Mail unter der angegebe-
nen Adresse anschreiben. Bitte teilen Sie uns dafür Veränderungen mit. Vielen Dank.  
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Ihr Klein Kärber Marktteam. 
 
 
Unterschrift :                                                             Datum:        

 

 


